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FÖRDERUNG FÜR
urbane begrünung



Förderung Für urbane begrünung

dach- und Fassadenbegrünung 
Die Stadt Graz gewährt einen Zuschuss für die Beratung betreffend 
Dach- und Fassadenbegrünungen durch eine facheinschlägige Firma 
oder Institution.

Wer kann ansuchen?  
GebäudeeigentümerInnen oder legitimierte Berechtigte mit Interesse an 
Dach- und Fassadenbegrünungen.

Was ist bei der antragstellung vorzulegen?
 � Vollständig ausgefülltes Antragsformular
 � Rechnungsoriginal (nicht älter als 3 Monate) 
 � Detaillierte Auflistung der Beratungsleistung
 � Nachweis über die Berechtigung als FörderwerberIn (z. Bsp. bei 

GebäudeeigentümerInnen ein Grundbuchsauszug, bei Berechtigten 
ein Beschluss der EigentümerInnengemeinschaft, eine Bestätigung 
der Hausverwaltung oder dergleichen)

höhe der Förderung 
Gefördert werden 80% der Beratungskosten bis zu einem Maximalbe-
trag von 400 €. Die Förderung kann pro Objekt für eine Beratung der 
Dachbegrünung und/oder für eine Beratung einer Fassadenbegrünung 
beantragt werden

beratung und antragsstellung: 
Stadt Graz Umweltamt 
Schmiedgasse 26/IV, 8011 Graz
Telefon: 0316 872-4308
E-Mail: umweltamt@stadt.graz.at

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.umwelt.graz.at


